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Autorität und Freiheit im Anstaltsleben

Das Verhältnis von Autorität und Freiheit lässt
sich nicht in mathematischen Gleichungen darstellen

oder in logischen Formulierungen einfangen.
Autorität und Freiheit sind ja nicht abstrakte Grössen,

sondern immer mit den Menschen verbunden,
und es hängt davon ab, wie die Menschen gestaltet
sind, wenn eine Gemeinschaft entstehen soll, in der
beide zu ihrem Recht kommen: Autorität und
Gemeinschaft.

Der Begriff der echten Autorität lässt sich nicht
definieren. Es kommen, immer wieder in anderer
Weise, die verschiedensten Faktoren zusammen,
aus denen dann, wie beim Werden einer gesunden
Pflanze, als lebendiges Ganzes Autorität erwächst.

Eine wesentliche Vorbedingung der Autorität ist
die Verantwortlichkeit. Vielleicht werden einem
Vorsteher Verantwortlichkeiten und Befugnisse in
einem Dienstreglement vorgelegt. Das schnurgerade

Gegenteil von Autorität wäre es nun, wenn
er sich bei jeder Gelegenheit auf die Pflichten und
Kompetenzen berufen würde, die ihm schwarz auf
weiss, in Paragraphen eingeteilt, in die Hand gegeben

wurden.
Der Zug der Zeit geht darauf hin, durch Réglemente

einen möglichst reibungslosen Apparat zu
konstruieren, eine tadellos funktionierende
Sozialmaschine, in der die einzelnen Mitarbeiter wie
Rädchen in einem Uhrwerk ineinandergreifen,

möglichst gut auswechselbar sind — und auch jede
Verantwortlichkeit für die ganze Arbeitsgemeinschaft

mit dem Hinweis auf ihre genau vorgeschriebenen

Dienstvorschriften abschäufeln können.
Die subalterne Feldwebelautorität, die sich zur

echten Autorität verhält wie ein Affe zum
Menschen, stützt sich stolz auf die Reglemente und fühlt
sich vergnüglich und wichtigtuerisch grimmassie-
rend hinter den Gittern der Vorschriften daheim,
die ihr so viel Sicherheit und Deckung gewähren.

Die echte Autorität ist sich dessen bewusst, dass
die Aufgabe unendlich grösser ist als die
Reglemente. Der Verantwortliche weiss: Die Dienstregle-
mente sind um des Dienstes willen gemacht und
nicht der Dienst um des Reglementes willen. Weil
er sich dem höchsten Herrn gegenüber verantwortlich

fühlt, der völlig unbürokratisch regiert, aber
auch den freien, ganzen Einsatz fürs Ganze
verlangt, wird er von allem innerlich betroffen, was in
seinem Arbeitsbereich vor sich geht. Er ist nicht
nur Vorsteher, er ist Hausvater, der sich wie ein
guter Familienvater für das leibliche und geistige
Wohl seiner Hausgenossen einsetzt.

Woran ist nun zu erkennen, ob in einem
Vorsteher diese freie Verantwortlichkeit als Grundlage
wahrer Autorität lebt? Die Antwort ist denkbar
einfach: Daran, ob er die Freiheit, die zur wahren
Verantwortlichkeit nötig ist, nur für sich allein

273


	[Impressum]

